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Wettbewerhspolitik

Fusionskontrolle und Mittelstand
Bemerkungen zu Argumenten des BDI

v.#

Dr. Helga Grote, Bonn

Mit dem Widerstand der großen Unterneiimen 
gegen die geplante Fusionsi<ontrolle war zu 

reclinen, denn wettbewerbsbeschränkende Fusio­
nen spielen sich weitgehend in diesen Reihen ab. 
Überraschend war und ist dagegen das selt­
samerweise vom BDI vorgebrachte Argument, die 
Fusionskontrolle wäre auch zum Nachteil der
Klein- und IVlittelbetriebe:  Von allen Seiten
wird heute den kleinen und mittleren Unterneh­
men geraten, sich zu spezialisieren und Markt­
lücken aufzuspüren . . .  Haben die Unternehmen 
mit dieser Politik Erfolg, d. h. gelingt ihnen die 
Heterogenisierung gegenüber dem Angebot der 
,Großen’, erreichen sie zumindest für eine gewisse 
Zeit ein ,Mini-Monopol'. Wenn aber die .Markt­
beherrschung’ oder bereits die .Marktstärke’ das 
wesentliche Kriterium für die Fusionskontrolle ist, 
wären diese Unternehmen deren Hauptbetroffene. 
. . .  Die praktische Erfahrung lehrt, daß angesichts 
dieser Umstände in der Regel nicht die .Kleinen 
von den Großen geschluckt’ werden, sondern daß 
die Kleinen sich den Großen zur Übernahme oder 
Beteiligung anbieten. Unter diesem Aspekt wäre 
eine Fusionskontrolle geradezu mittelstandsfeind­
lich ’).“

BDI-Argumente

Um derartige „mittelstandsfeindllche“ Bestimmun­
gen ZU vermeiden, wurde in den § 24 des zweiten 
Referentenentwurfs in der Fassung vom 20.3.1970  
folgender Passus aufgenommen: „Bei der An­
wendung des Satzes 1 bleiben Unternehmen 
außer Betracht, die in dem letzten vor dem Zu­
sammenschluß endenden Geschäftsjahr Umsatz­
erlöse von weniger als 50 Millionen Deutscher 
Mark hatten.“ Hiermit sollen die Kleinen aus der 
sogenannten „Zusammenschlußkontrolle“ heraus­
genommen werden. Der BDI hält diesen Mittel­

standsparagraphen jedoch für unzureichend;
 Es wird übersehen, daß ein Umsatz von
50 Mill. DM im Bereich der Industrie nach inter­
nationalen Maßstäben recht niedrig liegt. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß bei Unternehmen, die 
mit anderen Unternehmen im Sinne des § 15 
Aktiengesetz verbunden sind, auch diese bei der 
Prüfung der Bagatellgrenze mit einbezogen wer­
den müssen, z. B. wechselseitig beteiligte Unter­
nehmen, Gewinn- und Teilgewinngemeinschaf­
ten ^).“ Hierzu ist anzumerken, daß von allen 
Industrieunternehmen in der BRD nur knapp 2 2 %  
Umsätze ausweisen, die die 50 Mill. DM-Grenze 
übersteigen^). Diese 2 2 %  dürften nicht gerade 
der Kategorie „Mittelstand“ zuzurechnen sein. 
Demnach ist die 50 Mill. DM-Grenze keineswegs 
zu niedrig, sondern eher zu hoch angesetzt.

Ungeachtet dieses ..Mittelstandsparagraphen“ kön­
nen Mittelbetriebe -  wie Sölter weiter feststeilt 
— dennoch von der Zusammenschlußkontrolle er­
faßt werden, und zwar über die Marktanteilkri­
terien des § 22 GWB '*). Aber auch dies trifft wie­
derum nur für die Unternehmen mit Umsatzer­
lösen von mehr als 50 Mill. DM zu. Zudem sind 
alle übrigen K rite rie n  für eine Zusammenschluß­
kontrolle SO gesetzt, daß sie eventuellen Fusions­
abs ich ten  kleiner und mittlerer Unternehmen nicht 
unbedingt entgegenstehen.

2) Kartellamt will Preisaufsicht. Neue BDI-Bedenken gegen Kar­
tellnovelle. In: Industrie-Kurier vom 25.4.1970.
3) Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 1968, S. 196.
■*) Arno S ö l t e r :  Von der sozialen zur sozialistischen Markt­
wirtschaft? Wettbewerbspolitik am Scheideweg. In: Handelsblatt 
Nr. 83 vom 30. 4, 1970.

I )  Arno S ö l t e r :  Rückfall in nationalwirtschaftliche Denkkate­
gorien. ln : WIRTSCHAFTSDIENST, 50. Jg. (1970), H. 2, S. 128 f. 
i/gl. hierzu auch: Jahresbericht des Bundesverbandes der Deut­
schen Industrie 1969/70, insbes. S. 177.
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Nachteile für Zulieferer

Der BDI baut sein „Mittelstandsargument“ aber 
noch weiter aus. Auch die Tatsache, daß die 
Großen untereinander nicht nach Belieben fusio­
nieren dürfen, wirke sich für die Kleinen nach­
teilig aus. Vor allem die Zulieferer würden davon 
betroffen. Sölter schreibt: „Ein mitteiständischer 
Unternehmer der weiterverarbeitenden Industrie 
sagte kürzlich, als ihm in einer Diskussion die 
Nachteile der Konzentration für seinen Betrieb 
suggeriert werden sollten: ,Ohne die Großen der 
Chemie, ihre Großforschung und ihre Bereitstel­
lung vielfältiger Anregungen für unsere eigene 
Fertigung wären wir ganz arme Teufel’. Auch die 
Masse der Zulieferer wäre häufig ohne die Ferti­
gungsideen der Endfertiger, ohne deren Know- 
how und Kapitalhilfe nicht existenzfähig ®).“

Dem ist entgegenzuhalten, daß Zulieferer in der 
Regel keine Kapitalhilfe von ihren Abnehmern 
erhalten. Sie sind meistens auch gar nicht an 
einer finanziellen Unterstützung ihrer Abnehmer 
interessiert, da sie in solchem Falle um ihre wirt­
schaftliche und letztlich auch um ihre rechtliche 
Unabhängigkeit fürchten müssen. Eine gewisse 
Kapitalhilfe gewähren die Abnehmer ihren Zu­
lieferern lediglich bei der Beschaffung von Spe­
zialwerkzeugen. Die Kapitalhilfe erfolgt technisch 
gesehen über die Gewährung höherer Stück­
preise. Sind die Werkzeuge dann getilgt, gehen 
sie nicht unbedingt in das Eigentum des Zuliefe­
rers über; sie werden häufig das Eigentum des 
Endproduzenten *).

Ähnlich verhält es sich mit der Vermittlung des 
Know-how der Endfertiger an ihre Zulieferer. Zu­
lieferer erhalten in der Regel kein Know-how 
der Großen. Vielmehr verkaufen sie ihr eigenes 
Know-how an die Großen. Nur wenn sie das 
können, sind sie konkurrenz- und existenzfähig. 
Im anderen Falle arbeiten sie lediglich im Lohn­
auftragsverfahren: Sie sind zwar rechtlich, aber 
nicht mehr wirtschaftlich selbständig.

Bevorzugte Großindustrie

Dieses Ergebnis ist um so bedauerlicher, als 
die Großindustrie ihre Großforschung weitgehend 
nicht aus eigenen Mitteln finanziert, sondern 
hierfür in großem Umfang staatliche Subventionen 
erhält.

Ihnen fließen nämlich die im Strukturbericht der 
Bundesregierung 0  die für die Datenverarbeitung
5) Arno S ö l t e r :  Von der sozialen zur sozialistischen Markt­
wirtschaft? Wettbewerbspolitik am Scheideweg, a. a. O.
4) Vgl. hierzu: F. W. M e y e r ,  H. G r o t e ,  R. K o r n e m a n n :  
Möglichkeiten einer Untersuchung der Funktionen und der Wett­
bewerbslage kleiner und mittlerer Zulieferunternehmen In der 
Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung erstellt im Auf­
trag des BMWi, Bonn März 1970, ais Manuskript vervielfältigt,

7) Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Drucksache VI/761.

ausgewiesenen Mittel zu. Daß es sich hierbei 
um keinen Einzelfall handelt, bestätigt ein Blick 
auf die übrigen unter der Rubrik „Sektorale Struk­
turpolitik“ ausgewiesenen Titel: Es werden aus­
schließlich Projekte gefördert, die in den Hän­
den der Großindustrie liegen: Luft- und Raum­
fahrtindustrie, EDV, Kernenergie, Werfthilfe. Für 
diese Zwecke sollen im Jahre 1970 rund 2379 Mill. 
DM aufgewendet werden. Auch im Rahmen der 
regionalen Strukturpolitik fließt ein großer Teil 
der Mittel des Bundes und der Länder den Gro­
ßen zu, ganz abgesehen davon, daß die Kom­
munen bei der Ansiedlung von Großunternehmen 
besonders umfangreiche Vergünstigungen steuer­
licher Art gewähren und kostenlos Grundstücke 
und Infrastrukturen zur Verfügung stellen ®). Die 
gesamte Mittelstandsförderung einschließlich Ge­
werbeförderung umfaßt dagegen für 1970 etwa 
362 Mill. DM. Neben den Förderungsprogrammen 
zugunsten der Großindustrie nimmt sich die so­
genannte „Mittelstandsförderung“ also sehr be­
scheiden aus.

Verstärkt werden die Wirkungen der Forschungs­
subventionen zugunsten der Großen noch durch 
unsere derzeitige Patentgesetzgebung. Die Gro­
ßen umgeben sich — aufgrund der finanziellen und 
personellen Möglichkeiten, die ihnen zur Ver­
fügung stehen — mit einem Schutzwall von Ver­
fahrenspatenten, so daß Klein- und Mittelbetriebe 
nur noch unter Aufwendung vergleichsweise hoher 
Patentgebühren in die Produktion einsteigen 
können. Sie werden demnach nicht nur minimal 
an den staatlichen Forschungssubventionen be­
teiligt, sondern müssen zur Strafe auch noch an 
die staatlich subventionierten Großen hohe Patent­
gebühren zahlen.

Verschlechterung durch Fusionen

Die Lage der Zulieferer verbessert sich demnach 
durch Fusionen ihrer Abnehmer — also der Gro­
ßen — keineswegs; im Gegenteil, sie verschlech­
tert sich. Sie versetzt die Großen in die Lage, 
gegenüber den Zulieferern eine noch größere 
Marktmacht in die Waagschale zu werfen. Diese 
Tatsache kommt vor allem in den sogenannten 
„allgemeinen Auftragsbedingungen“ der Großen 
zum Ausdruck. Bei Fusionen kommen, der bis­
herigen Erfahrung nach zu urteilen, die Einkaufs­
bedingungen des größeren und marktstärkeren 
Partners, die in der Regel zugleich die schärferen 
sind, für sämtliche Zulieferer zum Tragen. Diese 
Einkaufsbedingungen sind insofern schlechthin 
problematisch, als sie gesetztes Recht durch 
seibstgeschaffenes Recht ersetzen ’ ) (z. B. Er-

8) Vgl. hierzu; Gerhard T h o I I ; Ordnungspolitische Problematik 
der regionalen Strukturpolitik, unveröffentlichtes Manuskript.
») Walter E u c k e  n : Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 2. Aufl., 
Tübingen-Zürich 1955, Insbes. S. 279.
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Weiterung der Mängelrüge des BGB, Verbot der 
Forderungsabtretung).

Ferner erzielen Zulieferer bei nicht marktbeherr­
schenden Unternehmen in der Regel günstigere 
Preise und insgesamt bessere Konditionen als bei 
marktbeherrschenden Unternehmen. Auch diese 
Tatsache spricht nicht für die These von Sölter, 
Großkonzentrationen würden Zulieferbetriebe be­
günstigen bzw. sie seien besonders gute Absatz­
märkte für Zulieferer.

Neben den vermeintlichen Vorteilen, die die Zu­
lieferer von den Großen durch Kapitalhilfen und 
technisches Know-how erhalten, leugnet aber 
Sölter auch nicht deren Abhängigkeit von diesen 
Konzentrationsformen. Hier empfiehlt Sölter den 
Klein- und Mittelbetrieben;  eine enge Ko­
operation zur Gegengewichtsbildung und als Kon­
zentrationsersatz . . . Ei ne solche Kooperation 
unter Zulieferern, also eine horizontale Koopera­
tion, stößt aber auf Schwierigkeiten. Schwerwie­
gend ist die Tatsache, daß selten zwei gleichwer­
tige Partner zu finden sind. Vergleichsweise markt­
starke Zulieferer sind nicht daran interessiert, daß 
ein schwächeres Unternehmen sich in ihren Schutz 
begibt und von ihrem Knov/-how profitiert.

Über allen Kooperationsbemühungen der Zuliefe­
rer schwebt zudem — besonders wenn es sich 
um eine wenig kapitalintensive Fertigung han­
delt — stets das Damoklesschwert der Eigenfer­
tigung. Die Großen haben prinzipiell nichts gegen 
Kooperationsbestrebungen ihrer Zulieferer ein­
zuwenden, solange hier keine Monopolisierung — 
auch keine „Mini-Monopolisierung“ -  stattfindet. 
Ist das aber der Fall, prüfen sie ihre Möglich­
keiten, zur Eigenfertigung überzugehen. Wie 
schwierig die Kooperation in der Praxis ist, spie­
gelt sich in den vom RKW bekanntgegebenen 
Erfolgsziffern auf diesem Gebiet w ider” ).

Zeche für den Verbraucher

Um eine Fusionskontrolle der Großen zu ver­
hindern, bemüht Sölter letztlich auch wieder seine 
Theorie vom „StufenWettbewerb“, wobei er dies­
mal die sogenannten „Minimärkte“ vorschiebt. 
Nach Sölter ’ )̂ gibt es neben den Oligopolmärk­
ten der Großen weite Bereiche von „Minimärkten“, 
die unter die sogenannten Marktanteilskriterien 
fallen. Es sei — so sagt er — wirklichkeitsfremd, 
daß in Oligopolen kein Wettbewerb herrsche. 
Selbst wenn dem so sei, müsse man berücksichti­
gen, daß die oligopolistisch strukturierte Markt-

seite nicht im luftleeren Raum stehe, sondern sich 
ein Markt erst aus dem Zusammentreffen von An­
gebot und Nachfrage bilde. Viele kleine Oligo­
polisten seien in Wirklichkeit einem starken Druck 
entweder der stärkeren Nachfrageseite oder der 
stärkeren Angebotsseite ausgesetzt. Dieses Wett- 
bewerbsverhältnis z w i s c h e n  den beiden 
Marktseiten bezeichnet Sölter als „Stufenwett­
bewerb“. Wie aber Renate Aengenendt’ )̂ zeigt, 
stellt der Stufenwettbewerb keinen Wettbewerb 
im eigentlichen Sinne dar. Denn „Wettbewerb“ 
im ursprünglichen Sinn (bezeichnet) lediglich den 
gleichgerichteten „Wettkampf“ der Marktpartner 
e i n e r  Marktseite, die sich um die Wette um 
einen Dritten bewerben. Dieser sehr eindeutige 
Wesensinhalt des Begriffs „Wettbewerb“, näm­
lich, daß auf g l e i c h e m  Wege einem g l e i ­
c h e n  Ziel zugestrebt wird, ist wohl bisher nie­
mals in Zweifel gezogen worden. Beim soge­
nannten „StufenWettbewerb“ geht es aber zwei­
fellos nicht um gleiche, sondern um verschiedene 
Ziele, die die beiden Stufen -  Angebots- und 
Nachfrageseite — zu erreichen wünschen. Das 
wesentlichste Kriterium eines Wettkampfes — das 
gleiche Ziel — fehlt also bei diesem „Wettbe­
werbsverhältnis“.

Kein Dirigismus

Die geplante Monopolkommission wird nicht in 
erster Linie den Kleinen hineinreden, sondern den 
Großen. Die Kleinen sind viel zu zahlreich, als 
daß der Staat sich auf diesem Umweg In dirigi­
stischen Eingriffen versuchen könnte. Wenige 
große Unternehmen lassen sich bekanntlich viel 
leichter einer staatlichen Planung unterwerfen als 
viele Kleine. Aus diesem Grunde hat man In 
Frankreich, um die sogenannte „Planification“ 
durchzusetzen, stets in großem Umfang die Un­
ternehmenskonzentration gefördert’'*). Wenn dem­
nach die Bundesregierung wirklich — wie Sölter 
schreibt — einen „Dirigismus ’ )̂“ anstrebte, würde 
sie nicht versuchen, Zusammenschlüsse zu ver­
hindern bzw. zu begrenzen, sondern sie würde 
sie fördern.

Letztlich sollte die kritische Wissenschaft aber 
die Fusionskontrolle nicht aus der Sicht der 
Selbständigen, auch nicht aus dem Blickwinkel 
der Klein- und Mittelbetriebe analysieren, sondern 
aus der Sicht der Staatsbürger und Verbraucher.

10) Arno S ö l t e r :  Von der sozialen zur sozialistischen Markt­
wirtschaft? Wettbewerbspolitik am Scheideweg, a. a. O.
” ) RKW-Kooperationsbörse, Tätigkeitsbericht für das Jahr 1969, 
Frankfurt/Main 14. 1. 1970.
'2) Vgl. Arno S ö l t e r :  Von der sozialen zur sozialistischen 
Marktw irtsdiatt? Wettbewerbspolitik am Scheideweg, a. a. O.

13) Renate A e n g e n e n d t :  Die fre iw illigen Handelsketten in 
der Bundesrepublik Deutschland. Ihre wettbewerbspolitische und 
mittelstandspolitische Bedeutung. Abhandlungen zur Mitleistands­
forschung Nr. 5, Köln und Opladen 1962, S. 43 ff.
i<) Vgl. Helga G r o t e :  Mittelstandsförderung durch „P lanifica­
tion“ ? Dargestellt am Beispiel Frankreichs. Abhandlungen zur 
Mittelstandsforschung Nr. 24, Köln und Opladen 1957. Gerhard 
T h o l  I : Die französische Planification — ein Vorbild? In; Ordo, 
Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschait, Band 
XV,'XVI, Düsseldorf und München 1965.
15) Arno S ö l t e r :  Von der sozialen zur sozialistischen Markt­
wirtschaft? Weitbewerbspolitik am Scheideweg, a. a. O.
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